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2 Für die Verwaltung der Rufnummern ohne formelle Zuteilung wird keine Gebühr 
erhoben. 

2b. Abschnitt: Zuteilung von Einzelnummern69 

Art. 24b 70 Allgemeine Bestimmungen 
1 …71 
2 Das BAKOM bestimmt die Nummernbereiche, aus denen Nummern einzeln 
zugeteilt werden, und legt die Nutzung fest. 
3 Es führt eine Liste der einzeln zugeteilten Nummern. Im Weiteren müssen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten über die Informationen verfügen, bei welcher 
Anbieterin eine zugeteilte Nummer in Betrieb steht und welche Modalitäten für die 
zugehörigen Verbindungen zu beachten sind.72 
4 Das BAKOM erlässt die notwendigen technischen und administrativen Vorschrif-
ten.73 

Art. 24c74 Zuteilung 
1 Das BAKOM teilt juristischen und natürlichen Personen eine oder mehrere Num-
mern zu, wenn sie diese für den dafür festgelegten Dienst nutzen wollen. Die Zutei-
lungsgesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs behandelt. 
2 Das Zuteilungsgesuch muss mindestens enthalten: 

a. Name und Adresse; 
b. Art des Dienstes; 
c. die gewünschte Nummer. 

2bis Die Inhaberin oder der Inhaber einer zugeteilten Einzelnummer hat sicherzu-
stellen, dass bei Betrieb, Nutzung oder Bekanntgabe der Nummer durch Dritte das 
anwendbare Recht, insbesondere die Bestimmungen dieser Verordnung, die Vor-
schriften des BAKOM und die Bestimmungen der Zuteilungsverfügung, eingehalten 
wird.75 

  

69 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
70 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. April 2000 (AS 2000 1093). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
71 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
72 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
73 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
74 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Okt. 2001 (AS 2001 2726). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
75 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
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3 Die Inhaberin oder der Inhaber einer zugeteilten Einzelnummer muss dem 
BAKOM auf Anfrage bekannt geben, welche Dienstleistungen zu einem gegebenen 
Zeitpunkt erbracht wurden.76 

Art. 24d 77 Alphanumerische Bezeichnung 
1 Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können für die letzten sechs Ziffern einer 
beantragten Nummer eine alphanumerische Bezeichnung gemäss ITU-T Empfeh-
lung E.16178 melden. Sie müssen selber sicherstellen, dass sie die alphanumerische 
Bezeichnung einer Nummer nutzen dürfen. Das BAKOM überprüft nicht, ob sie 
berechtigt sind, die alphanumerische Bezeichnung einer Nummer zu verwenden. Die 
Behandlung von Verletzungen privater Rechte Dritter an einer alphanumerischen 
Bezeichnung einer Nummer richtet sich nach den zivilrechtlichen Bestimmungen. 
2 Die Inhaberin oder der Inhaber der Nummer darf für die letzten sechs Ziffern nur 
die bei deren Zuteilung gemeldete alphanumerische Bezeichnung nutzen. Für die 
Bekanntgabe der Nummer kann sie oder er diese Bezeichnung am Ende mit weiteren 
alphanumerischen Zeichen ergänzen. Die Fernmeldedienstanbieterinnen sind ver-
pflichtet, die ergänzten Zeichen beim Verbindungsaufbau zu ignorieren. 

Art. 24e 79 Nutzungsbedingungen 
1 Mit Programmen des Typs Web-Dialer oder PC-Dialer oder mit ähnlichen Pro-
grammen dürfen keine Verbindungen zu 090x-Nummern hergestellt werden, um 
Waren und Dienstleistungen in Rechnung zu stellen.80 
2 Die Verbindungen zu den nationalen Nummern des Typs 0800 und den inter-
nationalen Nummern des Typs 00800 müssen für die Anrufenden kostenlos sein. 
Vorbehalten bleiben allfällige Gebühren für die Benutzung eines Anschlusses ohne 
Abonnementsvertrag, beispielsweise einer öffentlichen Sprechstelle oder eines 
Mobilanschlusses mit vorausbezahlten Gesprächskosten. 
3 Das BAKOM legt die weiteren Bedingungen für die Nutzung der einzeln zugeteil-
ten Nummern fest und erlässt gegebenenfalls die notwendigen technischen und 
administrativen Vorschriften. 

Art. 24f 81 In- und Ausserbetriebnahme 
1 Die Fernmeldedienstanbieterin, bei der eine einzeln zugeteilte Nummer in Betrieb 
genommen wird, muss dem BAKOM das Datum der Inbetriebnahme melden. Wird 
eine einzeln zugeteilte Nummer nicht spätestens 180 Tage nach der Zuteilung in 
Betrieb genommen, so gilt sie als widerrufen und kann vom BAKOM sofort neu 

  

76 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
77 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
78 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 

1211 Genève, bezogen werden. 
79 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
80 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Juni 2005, in Kraft seit 1. Aug. 2005  

(AS 2005 3385). 
81 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
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zugeteilt werden. Auf begründetes Gesuch hin kann das BAKOM diese Frist erstre-
cken. 
2 Die Fernmeldedienstanbieterin, bei der eine einzeln zugeteilte Nummer ausser 
Betrieb genommen wird, muss dem BAKOM das Datum der Ausserbetriebnahme 
melden. Wird eine einzeln zugeteilte Nummer nicht spätestens 30 Tage nach einer 
Ausserbetriebnahme wieder durch eine Fernmeldedienstanbieterin in Betrieb 
genommen, so gilt sie als widerrufen und kann vom BAKOM neu zugeteilt werden. 
Diese Bestimmung ist nicht anwendbar auf Ausserbetriebnahmen nach Artikel 11 
Absatz 2. 

Art. 24g 82 Widerruf 
1 Das BAKOM widerruft einzeln zugeteilte Nummern, wenn eine andere Behörde 
gestützt auf ihre Zuständigkeit die Verletzung von Bundesrecht feststellt.83 
2 Das BAKOM kann eine einzeln zugeteilte Nummer widerrufen, wenn der Ver-
dacht besteht, dass die Inhaberin oder der Inhaber sie zu einem rechtswidrigen 
Zweck oder in rechtswidriger Weise missbraucht oder sich die Nummer in der 
Absicht zuteilen liess, sie der Zuteilung an andere Interessierte zu entziehen. 

Art. 24h 84 Sperrung durch die Fernmeldedienstanbieterinnen 
1 Fernmeldedienstanbieterinnen können den Zugang zu einzeln zugeteilten Num-
mern bei begründetem Verdacht, dass die Inhaberin oder der Inhaber diese in 
rechtswidriger Weise oder zu einem rechtswidrigen Zweck missbraucht, bei zeit-
licher Dringlichkeit zur Abwehr eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachen-
den Nachteils bis zum Ablauf von vier Werktagen sperren. Sie informieren unver-
züglich das BAKOM und begründen dabei die vorgenommene Sperrung. Das 
BAKOM erlässt die notwendigen technischen und administrativen Vorschriften. 
2 Die Fernmeldedienstanbieterinnen können auch den Zugang zu internationalen 
Nummern, die automatisch mittels PC- oder Web-Dialer gewählt werden, sperren. 
Sie müssen mindestens alle 30 Tage überprüfen, ob die Sperrung noch gerechtfertigt 
ist. 

Art. 24i85 Neuzuteilung 
Einzeln zugeteilte Nummern können mit Zustimmung der gegenwärtigen Inhaberin-
nen und Inhaber sofort anderen Inhaberinnen und Inhabern neu zugeteilt werden. 

  

82 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
83 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Juni 2005, in Kraft seit 1. Aug. 2005  

(AS 2005 3385). 
84 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
85 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
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3. Abschnitt: Kurznummern 

Art. 25 Zuteilungsbedingungen 
1 Das BAKOM kann für einen der in den Artikeln 28–32 aufgeführten Dienste eine 
Kurznummer zuteilen, wenn der entsprechende Dienst jederzeit in der gesamten 
Schweiz und in den drei Amtssprachen zur Verfügung steht.86 
2 Wollen mehrere Dienstanbieterinnen einen ähnlichen Dienst anbieten, müssen sie 
die gleiche Kurznummer gemeinsam nutzen. 
3 Das BAKOM kann Ausnahmen gewähren, wenn die Bedingung der jederzeitigen, 
landesweiten Verfügbarkeit oder die Verwendung der gleichen Kurznummer eine 
unverhältnismässige Härte darstellen würde. 
4 Es kann für die Inbetriebnahme der Kurznummer eine Frist vorsehen. Diese Frist 
wird in der Zuteilungsverfügung festgelegt.87 

Art. 26 Format und technische Anforderungen 
Die Kurznummern bestehen grundsätzlich aus drei Ziffern, von denen die erste eine 
1 ist (Format=1xx). Das BAKOM kann sie um eine oder zwei Zusatzziffern erwei-
tern. 

Art. 2788 Kommunikationsfähigkeit und Bereitstellung für die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

1 Die Fernmeldedienstanbieterin, mit deren Unterstützung die Inhaberin der Kurz-
nummer ihren Dienst anbietet, muss den übrigen Fernmeldedienstanbieterinnen die 
Inbetriebnahme neuer Kurznummern mindestens 60 Tage im Voraus mitteilen. 
2 Die übrigen Fernmeldedienstanbieterinnen müssen ihren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern den Zugang zu den Kurznummern spätestens auf den mitgeteilten 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme bereitstellen. 

Art. 28 Notrufdienste 
1 Für die Notrufdienste stehen die folgenden Kurznummern zur Verfügung; sie sind 
von Organisationen zu betreiben, die von den zuständigen Behörden anerkannt 
sind:89 

a. 112: Europäische Notrufnummer; 
b. 117: Polizeinotruf; 
c. 118: Feuerwehrnotruf; 
d. 143: Dargebotene Hand; 

  

86 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 5845). 

87 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2003 (AS 2003 397). 
88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2003 (AS 2003 397). 
89 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. April 2000 (AS 2000 1093). 



Fernmeldeverkehr 

26 

784.104 

e. 144: Sanitätsnotruf; 
f.90 147: Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche. 

2 Für die Zuteilung und Verwaltung dieser Kurznummern werden keine Verwal-
tungsgebühren erhoben. 

Art. 2991 Rettungsdienste und Pannendienste 
Das BAKOM kann der Gesuchstellerin eine Kurznummer zuteilen, wenn diese 
Dienstleistungen von allgemeinem Nutzen in den Bereichen Rettungsdienste oder 
Pannendienste anbieten will, die das unverzügliche Eingreifen von Fachleuten vor 
Ort erfordern. 

Art. 30 Sicherheits-Informationsdienste 
1 Das BAKOM kann der Gesuchstellerin eine Kurznummer zuteilen, wenn diese 
Informationsdienste für die öffentliche Sicherheit anbieten will, die die Anrufenden 
bei konkreten Gefahrensituationen informieren oder beraten.92 
2 Die Gesuchstellerin muss bei der Eingabe ihres Gesuchs glaubwürdig darlegen, 
dass ihr Dienst pro Jahr mindestens 1 Million Male angerufen wird. 
3 Wird die erforderliche Anzahl Anrufe während zweier aufeinander folgender 
Kalenderjahre nicht erreicht, so wird die Kurznummer widerrufen. 
4 In Ausnahmefällen und unter der Voraussetzung, dass am vorgesehenen Dienst ein 
besonderes Interesse für die öffentliche Sicherheit besteht, kann das BAKOM eine 
geringere Anzahl Anrufe zulassen. 

Art. 3193 

Art. 31a 94 Auskunftsdienste über die Verzeichnisse 
1 Das BAKOM kann der Gesuchstellerin eine Kurznummer zuteilen, wenn diese 
Auskunftsdienste über die schweizerischen Teilnehmerverzeichnisse des öffentli-
chen Telefondienstes anbieten will. 
1bis Die zugeteilte Nummer kann für die Bereitstellung von auf Auskunftsdiensten 
aufbauenden Mehrwertdiensten (verbundene Dienste) genutzt werden. Das BAKOM 
legt die genehmigten verbundenen Dienste fest.95 

  

90 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. April 2000 (AS 2000 1093). 
91 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
92 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
93 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2003 (AS 2003 4775). 
94 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Okt. 2001 (AS 2001 2726). 
95 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
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2 Die Gesuchstellerin muss bei der Eingabe ihres Gesuchs glaubwürdig darlegen, 
dass ihr Dienst pro Jahr eine Anzahl Anrufe verzeichnet, die mindestens 1 % der 
Gesamtzahl jährlicher Anrufe auf die zur Erbringung von Verzeichnisauskunfts-
diensten zugeteilten Kurznummern entspricht.96 
3 Wird die erforderliche Anzahl Anrufe während zweier aufeinander folgender 
Kalenderjahre nicht erreicht, so kann die Kurznummer widerrufen werden.97 
3bis Der Preis muss der Kundin oder dem Kunden vor der Nutzung des verbundenen 
Dienstes bekannt gegeben werden. Das BAKOM kann Ausnahmen vorsehen.98 
4 Das BAKOM erlässt die notwendigen administrativen und technischen Vorschrif-
ten. 

Art. 31b 99 Kurznummern für europäisch harmonisierte Dienste 
1 Das BAKOM kann auf Gesuch eine Kurznummer zuteilen, wenn die Gesuchstelle-
rin einen Dienst mit einer von der CEPT anerkannten europäisch harmonisierten 
Kurznummer anbieten will. 
2 Die Gesuchstellerin muss in einer Vereinbarung mit den übrigen europäischen 
Diensterbringern nachweisen, dass sie den europäisch harmonisierten Dienst für die 
Schweiz erbringen will. 
3 Kurznummern für europäisch harmonisierte Dienste können in Bezug auf die 
Anzahl Ziffern vom Format nach Artikel 26 abweichen. 
3bis Verbindungen zu Kurznummern für europäisch harmonisierte Dienste von sozi-
alem Wert müssen für die Anrufenden kostenlos sein.100 
4 Das BAKOM kann für Kurznummern für europäisch harmonisierte Dienste Nut-
zungsbedingungen erlassen. 

Art. 32101 Verzeichnis und Vermittlungsdienst für Sehbehinderte und 
Personen mit eingeschränkter Mobilität 

1 Der Zugang zum Verzeichnis und zum Vermittlungsdienst für Sehbehinderte und 
Personen mit eingeschränkter Mobilität im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buch-
stabe g der Verordnung vom 9. März 2007102 über Fernmeldedienste muss über die 
Kurznummer 1145 sichergestellt sein. 
2 Für die Zuteilung und die Verwaltung der Kurznummer 1145 wird keine Verwal-
tungsgebühr erhoben. 

  

96 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 5845). 

97 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2003 (AS 2003 397). 
98 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
99 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
100 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
101 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
102 SR 784.101.1 
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Art. 33 Freie Wahl der Dienstanbieterin für nationale und  
internationale Verbindungen 

Das BAKOM kann nach den von der Kommission vorgesehenen Modalitäten Kurz-
nummern zuteilen, um die freie Wahl der Dienstanbieterin für nationale und inter-
nationale Verbindungen zu ermöglichen. 

Art. 34 Informationspflicht 
1 Die Inhaberinnen von Kurznummern, ausgenommen die Inhaberinnen von Kurz-
nummern zur Identifikation der Anbieterin (Auswahlcodes), müssen dem BAKOM 
auf Ende jedes Kalenderjahres die Anzahl Anrufe pro Jahr bekannt geben.103 
2 Das BAKOM  kann von der Anbieterin von Fernmeldediensten, mit deren Unter-
stützung die Inhaberin der Kurznummer ihren Dienst betreibt, verlangen, die Anzahl 
Anrufe pro Jahr zu bescheinigen. 

3. Kapitel: 
Adressierungselemente des Nummerierungsplans X.121104 (DNIC) 

Art. 35 Zuteilung 
1 Auf Antrag teilt das BAKOM  der Gesuchstellerin einen Zehntel-DNIC zu, wenn 
diese einen nationalen oder regionalen paketvermittelten Datenübertragungsdienst 
anbietet und dieser Dienst nach der ITU-T-Empfehlung X.753 mit den entsprechen-
den internationalen Diensten verbunden ist. 
2 Der Antrag muss die folgenden Angaben enthalten: 

a. den Nummerierungsplan des Datennetzes; 
b. den Verwendungszweck der Nummern; 
c. die Anzahl der effektiven und der vorgesehenen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer; 
d. die verschiedenen angebotenen Dienste. 

3 Die restlichen neun Zehntel des DNIC sind für zukünftige Bedürfnisse reserviert, 
im Prinzip für jene der Inhaberin des ersten zugeteilten Zehntel-DNIC. 
4 Das BAKOM  kann einen DNIC effektiv zwischen mehreren Inhaberinnen auf-
teilen, sobald 75 Prozent der für die Schweiz zugeteilten DNIC belegt sind. 
5 Es bearbeitet die Gesuche für die Zuteilung eines Zehntel-DNIC in der Reihen-
folge ihres Eingangs und solange für die Schweiz zugeteilte DNIC vorhanden 
sind.105 

  

103 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2003 (AS 2003 397). 
104 Empfehlung der ITU-T. Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, 

Place des Nations, 1211 Genève 20, bezogen werden. 
105 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. April 2000 (AS 2000 1093). 
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Art. 36 Neuzuteilung 
Jeder zugeteilte DNIC oder zugeteilte Zehntel-DNIC kann durch das BAKOM unter 
Zustimmung der gegenwärtigen Inhaberin sofort einer andern Inhaberin zugeteilt 
werden. 

4. Kapitel: Kommunikationsparameter 

Art. 37 Zuteilung eines ADMD-Namens 
1 Das BAKOM  teilt der Gesuchstellerin den beantragten ADMD-Namen zu, sofern 
dieser Name noch keiner anderen Fernmeldedienstanbieterin in der Schweiz zuge-
teilt wurde. 
2 Es überprüft nicht, ob die Gesuchstellerin berechtigt ist, den beantragten Namen zu 
verwenden. 
3 Die Inhaberin eines ADMD-Namens muss vor dem Anschluss eines PRMD über-
prüfen, ob dieses vom BAKOM  zugeteilt wurde. 
4 Sie muss dem BAKOM  bis spätestens auf Ende jedes Kalenderjahres die Liste mit 
den PRMD-Namen übergeben, die an ihr System angeschlossen sind. 

Art. 38 Zuteilung eines PRMD-Namens 
1 Das BAKOM  teilt der Gesuchstellerin den beantragten PRMD-Namen zu, sofern 
dieser Name noch keiner andern Benutzerin in der Schweiz zugeteilt wurde. 
2 Es überprüft nicht, ob die Gesuchstellerin berechtigt ist, den beantragten Namen zu 
verwenden. 

Art. 39 Zuteilung eines RDN-Namens 
1 Das BAKOM  teilt der Gesuchstellerin den beantragten RDN-Namen zu, sofern 
dieser Name noch keiner andern Benutzerin in der Schweiz zugeteilt wurde. 
2 Es überprüft nicht, ob die Gesuchstellerin berechtigt ist, den beantragten Namen zu 
verwenden. 
3 Die Inhaberin eines RDN-Namens definiert die Struktur des ihm untergeordneten 
Teils des schweizerischen DIT. 
4 Wenn sie ein First level DSA betreiben möchte, ist sie verpflichtet: 

a. die Verbindung zwischen dem First level-DSA in der Schweiz und jenen der 
andern Länder sicherzustellen; 

b. die ihr zu diesem Zweck von den Benutzerinnen von First level DSA oder 
Second level DSA übergebenen Abfrage- und Antwort-Meldungen unverän-
dert zu übertragen; 

c. ihr System 24 Stunden am Tag zu betreiben; 
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d. dies so zu tun, dass auf die zu den aktualisierten Adressen der Betreiberin-
nen von Second level DSA gehörenden Daten jederzeit im «Online»-Modus 
zugegriffen werden kann. 

Art. 40 Zuteilung von NSAP-Adressen 
1 Das BAKOM kann einer Gesuchstellerin eine NSAP-Adresse nach dem Format 
ISO-DCC oder ISO-ICD zuteilen, wie sie in der ITU-T-Empfehlung X.213106 
ISO/IEC-Norm 8348107 definiert ist. 
2 Grundlage für die Zuteilung von ISO-DCC NSAP-Adressen bildet die Schweizer 
Norm SN 074 020108. 
3 Grundlagen für die Zuteilung von ISO-ICD NSAP-Adressen bilden die techni-
schen und administrativen Vorschriften des BAKOM. 

Art. 41 Gebrauch und Weitervergabe von NSAP-Adressbereichen 
1 Die Inhaberin einer NSAP-Adresse kann in Übereinstimmung mit den international 
geltenden Normen selbst das Format des freien Teils seines Adressierungsbereichs 
definieren; sie kann diesen Teil Dritten zur Benutzung oder Verwaltung zur Verfü-
gung stellen. 
2 Sie ist dafür verantwortlich, dass die in ihrem Adressbereich zugeteilten NSAP-
Adressen eindeutig sind. 
3 Sie kann nur mit Systemen kommunizieren, deren NSAP-Adressen vorschrifts-
mässig innerhalb der Hierarchie von NSAP-Adressen zugeteilt wurden, die in der 
ITU-T-Empfehlung X.213109 ISO/IEC-Norm 8348110, Anhang A, erwähnt ist.111 

Art. 42 Zuteilung eines ICD 
1 Wer einen ICD-Code nach der ISO/IEC-Norm 6523112 benutzen will, muss diesen 
beim BAKOM beantragen.113 
2 Erfüllt das Gesuch die erforderlichen Bedingungen, leitet es das BAKOM an die 
für die Zuteilung zuständige internationale Stelle weiter. 

  

106 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 
1211 Genève 20, bezogen werden. 

107 Diese Norm kann beim Zentralsekretariat der internationalen Normierungsorganisation,  
1, rue de Varembé, 1211 Genève 20, bezogen werden. 

108 Diese Norm kann bei der Schweizerischen Normenvereinigung, Mühlebachstrasse 54, 
8008 Zürich, bezogen werden. 

109 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 
1211 Genève 20, bezogen werden. 

110 Diese Norm kann beim Zentralsekretariat der Internationalen Normierungsorganisation,  
1, rue de Varembé, 1211 Genève 20, bezogen werden. 

111 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Febr. 1999 
(AS 1999 378). 

112 Diese Norm kann beim Zentralsekretariat der Internationalen Normierungsorganisation,  
1, rue de Varembé, 1211 Genève 20, bezogen werden. 

113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Febr. 1999 
(AS 1999 378). 
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Art. 43 Zuteilung eines Objektbezeichners 
1 Das BAKOM teilt der Gesuchstellerin einen Objektbezeichner zu, der von den der 
Schweiz zugeteilten Knoten abhängt, wenn: 

a. dieser nach den internationalen Normen benutzt wird; 
b. der Gesuchstellerin nicht bereits ein anderer Schweizer Objektbezeichner 

des gleichen Typs zugeteilt worden ist.114 
2 Es definiert die Struktur der Objektbezeichner, die von den der Schweiz zugeteilten 
Knoten abhängen.115 
3 Die Grundlagen betreffend die Zuteilung von Objektbezeichnern bilden die ITU-T-
Empfehlung X.680116 ISO/IEC-Norm 8824117 und die Vorschriften des BAKOM.118 

Art. 44 Zuteilung einer IIN 
1 Wer einen IIN-Code nach der ITU-T-Empfehlung E.118119 benutzen will, muss 
diesen beim BAKOM beantragen.120 
2 Erfüllt das Gesuch die erforderlichen Bedingungen, so leitet es das BAKOM an die 
für die Zuteilung zuständige internationale Stelle weiter. 

Art. 45121 Zuteilung eines ISPC 
1 Auf Antrag teilt das BAKOM einer Anbieterin eines internationalen öffentlichen 
Fernmeldedienstes, der seinerseits mit andern gleichwertigen internationalen Diens-
ten verbunden ist, einen ISPC zu. 
1bis Es kann der Betreiberin eines privaten GSM-R-Funknetzes einen ISPC zuteilen, 
wenn diese keinen internationalen öffentlichen Fernmeldedienst anbietet.122 
2 Es bearbeitet die Gesuche für die Zuteilung eines ISPC in der Reihenfolge ihres 
Eingangs und solange für die Schweiz zugeteilte ISPC vorhanden sind. 
3 Die Zuteilung erfolgt nach der ITU-T-Empfehlung Q.708123. 

  

114 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Okt. 2001 (AS 2001 2726). 
115 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Okt. 2001 (AS 2001 2726). 
116 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 

1211 Genève 20, bezogen werden. 
117 Diese Norm kann beim Zentralsekretariat der Internationalen Normierungsorganisation,  

1, rue de Varembé, 1211 Genève 20, bezogen werden. 
118 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
119 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 

1211 Genève 20, bezogen werden. 
120 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Febr. 1999 

(AS 1999 378). 
121 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Febr. 1999 

(AS 1999 378). 
122 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). 
123 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 

1211 Genève 20, bezogen werden. 
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Art. 46 Zuteilung eines NSPC 
1 Das BAKOM verwaltet und teilt die nationalen Signalisierungspunkt-Codes des 
Zwischennetzes (NI=11) zu. 
2 Die Betreiberin einer Fernmeldeanlage verwaltet die Signalisierungspunkt-Codes 
ihres eigenen Netzes (NI=10) nach der ITU-T-Empfehlung Q.705124. 

Art. 47125 Zuteilung eines MNC 
1 Auf Antrag teilt das BAKOM einer Anbieterin von Fernmeldediensten einen 
Mobile Network Code nach der ITU-T-Empfehlung E.212126 zu, sofern die Anbiete-
rin: 

a. über eine Funkkonzession für GSM/UMTS oder für eine vergleichbare 
Mobilfunktechnik verfügt; 

b. mit einer Inhaberin einer Funkkonzession nach Buchstabe a eine Vereinba-
rung über die Nutzung von deren schweizerischem Mobilfunknetz (nationa-
les Roaming) abgeschlossen hat; oder 

c. andere Mobilitätsdienste gemäss E.212 anbietet.127 
2 Es kann einer Betreiberin eines privaten Funknetzes GSM-R einen MNC zuteilen, 
wenn diese keine Fernmeldedienste anbietet.128 
3 Es bearbeitet die Gesuche um Zuteilung eines MNC in der Reihenfolge ihres 
Eingangs und solange für die Schweiz zugeteilte MNC vorhanden sind.129 

Art. 47a130 Zuteilung eines Sechzehntel-CUG Interlock Codes 
1 Auf Antrag teilt das BAKOM einer Anbieterin von Fernmeldediensten Sech-
zehntel-CUG Interlock Codes nach der ITU-T-Empfehlung Q.763131 zu. 
2 Es bearbeitet die Gesuche für die Zuteilung von Sechzehntel-CUG Interlock Codes 
in der Reihenfolge ihres Eingangs und solange für die Schweiz zugeteilte CUG 
Interlock Codes vorhanden sind. 

  

124 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 
1211 Genève 20, bezogen werden. 

125 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Febr. 1999 
(AS 1999 378). 

126 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 
1211 Genève 20, bezogen werden. 

127 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  
(AS 2009 5845). 

128 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. Dez. 2003 (AS 2003 4775). 
129 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2003 (AS 2003 4775). 
130 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Febr. 1999 

(AS 1999 378). 
131 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 

1211 Genève 20, bezogen werden. 
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Art. 47b132 Zuteilung eines T-MNC für die PMR/PAMR-Funknetze 
1 Auf Antrag teilt das BAKOM einer Anbieterin von Fernmeldediensten einen Tetra 
Mobile Network Code nach der ETS-Norm 300 392-1 des ETSI133 zu. 
2 Es bearbeitet die Gesuche für die Zuteilung eines T-MNC in der Reihenfolge ihres 
Eingangs und solange für die Schweiz zugeteilte T-MNC vorhanden sind. 

Art. 48 Zuteilung eines Hersteller-Codes 
Auf Antrag teilt das BAKOM einen Hersteller-Code nach der ITU-T-Empfehlung 
T.35134 zu. 

Art. 49135 Zuteilung eines Unternehmer-Codes 
1 Wer einen Unternehmer-Code nach der ITU-T Empfehlung M.1400136 benutzen 
will, muss diesen beim BAKOM beantragen. 
2 Erfüllt das Gesuch die erforderlichen Bedingungen, leitet es das BAKOM an die 
für die Zuteilung zuständige internationale Stelle weiter. 

Art. 50 Neuzuteilung 
Jeder zugeteilte Kommunikationsparameter kann vom BAKOM unter Zustimmung 
der bisherigen Inhaberin sofort einer neuen Inhaberin zugeteilt werden. 

Art. 51 Meldepflicht 
1 Die Inhaberin muss dem BAKOM unverzüglich melden, wenn sie einen ihr zuge-
teilten Kommunikationsparameter nicht mehr benutzt. 
2 Sie teilt dem BAKOM ferner alle Veränderungen der Angaben mit, die für die 
Zuteilung ausschlaggebend waren. 

5. Kapitel: Schlussbestimmungen 
1. Abschnitt: Vollzug 

Art. 52 
1 Das BAKOM erlässt die notwendigen administrativen und technischen Vorschrif-
ten und bestimmt, welche Version der in dieser Verordnung zitierten internationalen 
Normen und Empfehlungen für die Schweiz gilt. 
  

132 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Okt. 2001 (AS 2001 2726). 
133 Diese Norm kann beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen,  

650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankreich, bezogen werden. 
134 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations, 

1211 Genève 20, bezogen werden. 
135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. April 2000 (AS 2000 1093). 
136 Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations,  

1211 Genève, bezogen werden. 
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2 Es kann internationale Vereinbarungen technischen und administrativen Inhalts, 
die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, abschliessen. 
3 …137 

2. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

Art. 53138 Anpassung der allgemeinen Bedingungen der Registerbetreiberin 
für die der Domain «.ch» untergeordneten Domain-Namen 

Die Registerbetreiberin passt die allgemeinen Bedingungen ihres Dienstleistungs-
angebots an und legt sie dem BAKOM innert drei Monaten nach Inkrafttreten von 
Artikel 14f Absatz 3bis und Artikel 14fbis zur Genehmigung vor (Art. 14c Abs. 2). 

Art. 54139 Kurznummern 
Die Nummern 1600, 161, 162 und 164 können so lange in Betrieb bleiben, bis die 
Inhaberinnen auf den Betrieb verzichten, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2022. Sie dürfen nur entsprechend der Zuteilungsverfügung verwendet werden. 
Wird innerhalb eines Kalenderjahres die Zahl von 500 000 Anrufen nicht erreicht, so 
wird die betreffende Nummer innert Jahresfrist endgültig ausser Betrieb gesetzt. Die 
Nummern dürfen weder übernommen noch auf andere Inhaberinnen übertragen 
werden. 

Art. 54a140 

Art. 55 und 56 141 

Art. 56a 142 

Art. 56b und 56c 143 

  

137 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
138 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
139 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010  

(AS 2009 5845). 
140 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. April 2000 (AS 2000 1093). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
141 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
142 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Dez. 2001 (AS 2002 273). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
143 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 9. März 2007 (AS 2007 1039). 
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3. Abschnitt: Inkrafttreten 

Art. 57 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 
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Anhang144 
(Art. 1) 

Begriffe und Abkürzungen 

ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Com-
patible Encoding-String): durch technische Vorgänge erstellte Zeichenkette, die aus 
den Buchstaben a–z (ohne Akzente und Umlaute), den Zahlen 0–9 und Bindestri-
chen besteht. Ein Domain-Name wird in Form eines ACE-Strings im Domain-
Namen-System registriert. 
ADMD (Administration Management Domain). ADMD-Namen: Namen der Anbie-
terinnen von X.400a /ISO 10021b-Mitteilungsdiensten. 
Ausser Betrieb: Bei einzeln zugeteilten Nummern bedeutet diese Bezeichnung, dass 
die Nummer im schweizerischen Fernmeldenetz nicht implementiert ist. 
CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommu-
nications): Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommuni-
kation. 
CUG Interlock Code (Closed User Group Interlock Code): Parameter des Signalisie-
rungssystems Nr. 7 nach den ITU-T-Empfehlungen der Reihe Q.700a. 
DCC (Data Country Code): Bezeichnung des Formats einer NSAP-Adresse für 
nationale OSI-Netzwerke. 
DIT (Directory Information Tree): Gesamtstruktur des globalen Verzeichnisses nach 
der ITU-T-Empfehlung X.500a und der ISO-Norm 9594b. 
DNIC (Data Network Identification Code): Code zur Identifikation eines Daten-
übermittlungsnetzes nach ITU-T-Empfehlung X.121a. 
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): standardisiertes Protokoll 
der IETF (Internet Engineering Task Force), mit dem über das Internet Domain-
Namen-System (DNS) verschickte Daten gesichert werden können. 
Domain-Name: Alphanumerischer Kommunikationsparameter, der in Verbindung 
mit einer IP-Adresse die Identifikation einer insbesondere aus Netzrechnern oder 
-servern bestehenden Internet-Domain sowie der Benutzerrechner, die an den Ver-
bindungen in diesem Netz beteiligt sind, ermöglicht. 
DSA (Directory System Agent) 

– First level DSA: Verzeichnis-System, das den Eintritt in das globale Ver-
zeichnis nach ITU-T-Empfehlung X.500a und ISO/IEC-Norm 9594b ermög-
licht. 

– Second level DSA:Verzeichnis-Systeme, die dem First level DSA hierar-
chisch untergeordnet sind. 

  

144 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 19. Febr. 2003 (AS 2003 397). Bereinigt durch Ziff. II 
der V vom 5. Dez. 2003 (AS 2003 4775), vom 19. Jan. 2005 (AS 2005 691) und vom 
4. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5845). 
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ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Europäisches Institut für 
Telekommunikationsnormen. 
GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): Auf der GSM-Norm 
basierendes privates Mobilfunksystem für Eisenbahnunternehmen. 
Herstellercode (code de prestataire, …): Code, der von den Kontrollverfahren der 
Telefax-Geräte der Gruppe 3 (keine normalisierten Mittel) verwendet wird und 
dessen Struktur in der ITU-T-Empfehlung T.35a spezifiziert ist. 
ICD (International Code Designator): Bezeichnung des Formats einer NSAP-
Adresse für multinationale OSI-Netzwerke. 
IEC (International Electrotechnical Commission): Name der internationalen elekt-
rotechnischen Kommission. 
IIN (Issuer Identifier Number): Identifikationsnummer für Aussteller von internatio-
nalen Fernmelde-Kreditkarten gemäss ITU-T-Empfehlung E.118a und ISO-Norm 
7812–2b. 
In Betrieb: Bei einzeln zugeteilten Nummern bedeutet diese Bezeichnung, dass die 
Nummer im schweizerischen Fernmeldenetz ständig oder zeitweilig eingeschaltet 
ist. 
Internet- oder IP-Adresse (Internetworking Protocol Addresses): Numerischer Kom-
munikationsparameter, der die Identifikation einer insbesondere aus Netzrechnern 
oder -servern bestehenden Internet-Domain sowie der Benutzerrechner, die an den 
Verbindungen in diesem Netz beteiligt sind, ermöglicht. 
ISO (International Organisation for Standardization): Name der internationalen Nor-
mierungsorganisation. 
ISPC (International Signalling Point Code): Code für den internationalen Signalisie-
rungspunkt nach der ITU-T-Empfehlung Q.708a. 
ITU-T: Normierungsbereich der ITU (Internationale Fernmeldeunion). 
MMS (Multimedia Messaging Service): Dienst, der den Nutzerinnen und Nutzern 
erlaubt, im Allgemeinen mittels eines Mobilfunk-Endgeräts Nachrichten auszutau-
schen, die Text, Bild und Ton enthalten können. 
MNC (Mobile Network Code): Identifikationscode für ein öffentliches, terrestri-
sches Mobiltelefonienetz nach der ITU-T-Empfehlung E.212a. 
NI (Network Indicator): Netzkennzeichnungsnummer zur Unterscheidung der ver-
schiedenen Signalisierungsnetze. 
NSAP (Network Service Access Point). NSAP-Adresse: Information, die der Iden-
tifizierung eines OSI-Netzwerk-Zugangspunktes dient. 
NSPC (National Signalling Point Code): Code für den nationalen Signalisierungs-
punkt. 
Objektbezeichner (identificateur d’objet, …): Numerischer Wert, der die genaue 
Identifikation eines Informationselements im Rahmen eines Kommunikationspro-
zesses erlaubt. 
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Öffentlich zugängliche zentrale Datenbank: Datenbank, die allen Interessierten einen 
Echtzeit-Zugang zu Angaben über die Inhaber und Inhaberinnen von Domain-
Namen ermöglicht. 
OSI (Open Systems Interconnection): Gesamtheit von Normen und Modell für die 
Interkonnektion von offenen Systemen. 
PAMR (Public Access Mobile Radio): Öffentliches Mobilfunksystem, wie TETRA 
(Terrestrial Trunked Radio), das einer vom ETSI festgelegten Norm entspricht. 
PMR (Private Mobile Radio): Privates Mobilfunksystem. 
PRMD (Private Management Domain). PRMD-Namen: Namen der Betreiber von 
privaten X.400a/ISO 10021b-Mitteilungssystemen. 
RDN (Relative Distinguished Name). RDN-Namen: Namen der Verzeichnisein-
träge, deren Eindeutigkeit sich auf einen bestimmten Eintrag bezieht und die 
Bestandteil eines Verzeichnisnamens (Directory name) bilden. 
Registerbetreiberin: Stelle, die beauftragt ist, die Verwaltung des Dienstes des Sys-
tems der Domain-Namen sicherzustellen und die Infrastruktur, Organisation, Admi-
nistration und Verwaltung der «.ch»-«Domains» zu errichten. 
SMS (Short Message Service): Dienst, der den Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, im 
Allgemeinen mittels eines Mobilfunk-Endgeräts Kurztexte auszutauschen. 
T-MNC (Tetra Mobile Network Code): Identifikationscode für ein PMR/PAMR-
Funknetz nach der ETS-Norm 300 392-1 des ETSI. 
Zwischennetz (réseau intermédiaire, …): Netz für die Entkopplung von Signalisie-
rungsnetzen SS7 (Signalling System Number 7) nach den ITU-T-Empfehlungen der 
Reihe Q.700a. 
  
a Diese Empfehlung kann bei der Internationalen Fernmeldeunion, Place des Nations,

1211 Genève 20, bezogen werden.
b Diese Norm kann beim Zentralsekretariat der internationalen Normierungsorganisation, 

1, rue Varembé, 1211 Genève bezogen werden.
  

 


